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Samstag den 27. Juni

AbonncmentsprciS.
Bei allen Pastbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Haibjährl: Fr. 2, lit).
Vierteljahr!, Fr. I.kîà

In Solothurn bei
der Expedition:

Haibjährl. Fr, 2, 5i).
Vierteljährl. Fr, l.2d.

Schlvcizcrischc

en-Zeituna.
Einrückungsgcbühr»

it) Cts. die Petitzeiie
bei Wiederholung

7 Cts.

Erscheint jeden
S a in stag

in acht over zehn
Quartsetten,

Mnusgegeden von einer kntkotijMn GejseNMH Briefe U.Gelder franco

Letzte Nr. WZ. Semester.

Auf das mit dem 1. Juli
beginnende II. Semester erlauben wir

uns, die Tit. Abonnenten der Schweiz.

Kirchenzeitung um rechtzeitige Erneue-

rung des Abonnements zu ersuchen, da-

mit in der regelmäßigen Zusendung
keine Unterbrechung eintrete. Zu neuen

Abonnements, halbjährlich franko in

der ganzen Schweiz Fr. 2- 90, ladet

ergebcnst ein

Die Expedition.

Was haben die Katholiken in der

Schweiz vom Bnndesrath in Bern
zu erwarten?

Unter dieser Frage hat die ,Kirchen-

zeitung" die Rekursschrift der ju-
rassischen Großräthe an den Bun-

desrath gegen den bernerischen Groß-

rathSbeschluß vom 5. März 1868 vcr-

vsfentlichtj denn in der Abweisung dieser

Rekursschrift unserer katholischen Brüder
im Jura durch den Bnndesrath in Bern

findet obige Frage eine offene und un-

zweideutige Antwort. Oder wie hält sich

den katholischen Kantonsbürgern gegen-
über die protestantisch-radikal? Mehrheit
im Großen Rathe des Kantons Bern an

Verfassungsartikel, Gesetze und Verträge
gebunden) Toleranz, Freiheit,
Gleichheit, sind sie nicht leere Na-

men, werden sie nicht oft mit Füßen ge-

treten und todtgeschlagen, sobald katho-

tische Kantonsbürger und katholische Mit-
eidgenossen auf diese Toleranz, auf diese

Gleichheit, auf diese Religions-, Gewis-
sens- und Niederlassungssreiheit Anspruch

machen? Die gutmüthigen Katholiken

wenden sich vertrauensvoll an den Bun-
desrath, an die Behörde, welche in

der schweizerischen Eidgenossenschaft die

heilige Amtspflicht übernommen hat, den

konfessionelle» Frieden, die Freiheit und

Gleichheit aller Schweizerbürger redlich

und kräftig zu beschützen. Aber die Ka-

tholcken werden vom Bnndesrath mit ih-

rer Rekursschrift abgewiesen, und

zwar in einer nicht nur die Katholiken

im Jura, sondern alle Katholiken
in der Schweiz verletzenden Weise.

Die Intoleranz der protestantisch-radika-

len Mehrheit im bernerischen Großrathe
wird dagegen auch vom Bundcsrathe be-

kräftiget und besiegelt! — Darum stellen

wir nun heute folgende Frage:
Was soll von nun an der Bundes-

rath in Bern von den Katholiken in
der Schweiz zu erwarten haben?

Und auf diese Frage geben wir die

Antwort: Von nun an soll der Bundes-

rath in Bern zu erwarte» haben:

1) Daß die Katholiken in der Schweiz

alltäglich und einmüthig au den Gott

ihrer Väter ein „Vater Unser" richten

und namentlich die letzte Bitte dieses

Gebets betonen: O Herr! erlöse uns
vom Uebel!

2) Daß die Katholiken in der Schweiz

nach jeder Abweisung, Zurücksetzung und

Beeinträchtigung, die ihnen von Bundes -

wegen wiederfährt, sich um so inni-

ger an einander anschließen, um ihr gutes

Recht zu behaupten.

3) Daß die Katholiken in der Schweiz

keine National und Ständeräthe »ach

Bern schicken, die nicht Verstand, Willen
und Mund haben, offen und entschieden

für die heiligsten Interessen ihrer katho-

lischen Wähler in die Schranken zu treten.

4) Daß die Katholiken in der Schweiz

durch keine ihnen zugefügte Unbild sich

abwendig mache» lassen, allen ihren prote-
stantischen Bundesbrüdern nicht nur Tole-

ranz zu erweisen, sondern gegen sie die

Pflichten der christlichen Nächstenliebe auf-
richtig, redlich und thatkräftig zu erfüllen.

ö) Daß die Katholiken in der Schweiz
sich mit einander und mit ihren prote-
stantischen Miteidgenossen, die noch an

Christus glauben, vereinigen, um die

ch r i st l ich e D e m o k r at i c in den K an
tonen und im Bunde bald und dauer-

haft zur Geltung zu bringe». — Das
walte Gott!

„Die Päpstliche Ercyclica und das

Mischehe-Gesetz in der Schweiz."
(Mitgetheilt.)

In der für die Interessen der katholi-
schen Schweiz sehr thätigen Offizin von
Leo Wörl in Zürich ist ein Broschüren-

Ciclus, betitelt: Katholische Stimmen aus
der Schweiz, angekündigt worden, in de-

nen nach dem Prospect die Interessen der

katholischen Schweiz beleuchtet und schwe-

bende Fragen nach dem Maßstab der

Wahrheit erörtert werden sollen.

Vor einigen Wochen ist das erstehest
davon erschienen : „Die päpstliche
Encyclica vom Dezember 1864
und das M i s ch e h c g e setz in der
Schweiz."

So erwünscht auch eine solu,e Preß-
fprm in der katholischen Schweiz wäre,
so hätte Herr Wörl doch vielleicht besser

gethan, die physischen und geistige» Kräfte,
welche er nun für diesen Broschüren-Ci-
elus aufbieten muß, seinem neuen Pasto-
ralblatte zuzuwenden, um dasselbe über

das Niveau der Mittelmäßigkeil zu erheben.

Um nun aber von dem ersten bereits

erschienenen Hefte ein Wort zu reden, so
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scheint uns diese erste Broschüre sowohl

in der Wahl des Themas als in der

Behandlung selbst und zwar nach Form
und Inhalt eine sehr brave Arbeit zu sein.

Die Sache erschien früher schon >n

mehreren Nummern des erwähnten Pa-
storalblattes und ist entschieden das Beste

desselben gewesen.

Angesichts der so zahlreichen Mischehen

in der Schweiz und den daraus bereits

entstandenen Kollisionen zwiscben der All-

gewalt des Staates und dem schutzlosen

Rechte der Kirche, Angesichts der oft

schwierigen Stellungen, in die der kathc-

lische Geistliche sehr häufig kommen muß,

ist diese Broschüre eine wirklich praktische

zu nennen.

Daß der Katholik und besonders der

katholische Geistliche in der Schweiz sich

ein auf historisch-dogmatischer Erörterung

beruhendes Urtheil über die schweizerischen

Mischehcgesetze von 1850 und 1862 und

dessen Stellung zur katholischen Lehre,

die durch Pius IX. durch die Encyclica

vom 8. Dezember 1864 aus's Neue aus-

gesprochen worden, bilde, das ist der

ausgesprochene Zweck der Broschüre.

Nachdem der Verfasser ganz kurz die

hauptsächlichsten dahin bezüglichen ältern

staatlichen Bestimmungen der Schweiz

und die daraus enistandenen Confiikte mit

der katholischen Kirche berührt, führt er

die von Pius verworfenen Irrthümer des

Syllabus über die christliche Ehe an und

läßt im Gegensatze sogleich das Bundes-

gesetz über die gemischten Ehen vom

3. Dezember 1850 und das Nachtrags-

gesetz von 1862 folgen.

Dieses schweizerische Bundesgesetz stellt

die vier Hauptsätze auf: Es kann eine

Ehe bestehen ohne Sakramente. 2. Diese

Ehe kann wieder gelöst werden. 3. Die
Kirche hat kein Recht, Hindernisse —

speziell wegen Konfessionsverschiedenhei-

ten — entgegenzusetzen. 4. Die Ehesa-

ehe» gehören vor das bürgerliche Forum.
Der Verfasser fährt nun fort und

sagt: „Alle diese Sätze sind nun kirchlich

verworfen! Allein es scheint sich der

hohe Bundesrath mit dem Umstände dem

Anuthema entziehen zu wollen, daß es

sich um gemischte Ehen, um eine gemischte

Angelegenheit handle.

Dieser Ansicht gegenüber muß nun bc-

wiesen werden, daß jene von Pius IX.
verurtheilte» Sätze über die Ehe sich auch

auf die Mischehen, resp, auf die
bezügliche schweizerischeGesetzge-
bung beziehen. Zur Erhärtung dieser

Behauptung stellt der Versasser die vier

Prinzipien hin als Gegensätze jener vier

Schlußfolgerungen aus dem schweizerischen

Bundesgesetze, nämlich: 1. Die Ehe —
auch die gemischte — ist entweder
ein S ak ram e n t, oder gar keine
Ehe. 2. Die Ehe — auch die g e-

mischte—ist unauflöslich. 3. An
die Ehe— und besonders die ge-
mischte — kann die katholische
Kirche gewisse Bedingungen und
Hindernisse knüpfen. 4. Die
Ehe — auch die gemis chte — ge-
hört vor die kirchliche Gerichts-
b a rkeit.

Die Ausführung dieser vier Hauptsätze

ist logisch auseinander gehalten, die Be-
weise sind kräftig und schlagend; der Ver-
fasser zeigt große Vertraulichkeit mit äl-
terer und neuerer dahin bezüglicher Lite-

ratur, selbst der protestantischen und zeigt

sich überall als den schlagfertigen Cano-

niste».

Am Ende der 88 Seiten starken Bro-
schüre ist eine sehr interessante Mitthei-
luug der Tit. bischöflichen Kanzlei des

Bisthums Basel an den Verfasser in Be-

zug auf Ansicht und Praxis dieses Or-
dinariats in Sachen der von dem prote
stantischen Minister geschlossenen Misch-
ehe» resp, ihre Gültigkeit mit Hinweis
einer nachgesuchten päpstlichen Entschei-

dung vom 11. August 1858, sowie noch

die Eingabe der schweizerischen Bischöfe

an den Bundesrath von 1861 beigefügt.
Die Broschüre ist wirklich recht interes-

sant und sie darf jedem Geistlichen und

gebildeten Laien zum Lesen empfohlen
werden.

Zur Geschichte des Stiftes
Zurzach.

(Korrespondenz aus dem Aargau.)

Dem altehrwürdigen Sift Zurzach wurde
jüngst eine besondere Ehre zu Theil durch
die Herausgabe einer aus Urkunden ge-

schöpften, geschichtlichen Darstellung der-

jenigen Pfarreien und Subsidiarpfründen,

welche dem besagten Stifte ihre Grün-

dung, Erhaltung und auch in materiel-
ler Beziehung ihre gesicherte Existenz ver-
danken. Seit einer langen Reihe von

Jahren hat der Verfasser, der Hochw.
Hr. Domkapitular und Stifts-
probst Johann Huber in Zur-
zach, mit unausgesetztem Eifer leine

Muße dieser werthvollen Arbeit gewid-

met. Die Schrift führt den Titel: „Dre
K o lla tu rpf arr e i e n und Gottes-
Häuser des Stifts Zurzach. Druck
und Verlag von Ferdinand Bürli
in Klingnau." Preis 1 Fr. 20 Ct.

Ohne persönliches Raisonnement werden

aus Hunderten von Urkunden und Schrift-
stücken in den verschiedenen Parthieen die

Wandlungen der Personen, Zeiten und

Thatsachen je in einem Gesammtbilde,

schlicht, einfach, anspruchlos dargestellt.

Ganz besonders Werth hat die Schrift
für die Gemeinden Klingnau, Döttingen,
Koblenz, Würenlingen, Unter-Endingen,

Degerfelden, Zurzach, Baldingen, Rekin-

gen und Mellikon, indem da nebst den

rein bürgerlichen oder gemeindliche» An-

gelegenheiten, welche mitgehen, auch die

Geschichte der betreffenden Pfarrei und

Gotteshäuser bis in die Einzelnheitcn,
so weit es dem Verfasser möglich war,
sie zu ermitteln, vorgeführt wird. Die

wichtigeren Vertrags- und Rechtsurkun-

den, letztere wörtlich — von der ältesten

bis in die neuste Zeit — sind beigege-

den. Auch die Pfarrherren, Kapläne und

Frühmesser werben vom Ansang bis auf
den heutigen Tag aufgezählt und die

Auszählung ist häufig mit kurzen geschicht-

lichen Notizen begleitet. Die Reforma-

tionszeit und ihre Bewegungen zumal
im Bezirke Zurzach, enthüllen Manches
aus der alten Zeit, zur Lehr und Mah<

nung für die Gegenwart. Es ist z. B. in-

teressant, die Verhandlungen der Gememds-

Versammlung von Klingnau zu lesen, in

welcher die Frage entschieden wurde, ob

man beim „alten Glauben" verbleiben

wolle oder nicht. Es fielen kuriose Mi-
nungen, aber es siegte diejenige des Stadt-
knechten (Weibels)JakobSchmid, lautend:

„Diewyl die Gelerten und unsere Obe-

*) Druck und Ausstattung sind recht an-
sprechend und gefällig; der Preis bei dem
bedeutenden Umfang ungewöhnlich billig.
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„ren selbst uneins wären im glauben, so

„wäre sein Rath, daß man beim alten

„Glauben verbleibe/'

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet

die Schrift dem Schulwesen; wichtige

Ereignisse, öffentliche Unglücksfälle, Seu-

che», Kriegsereignisse, finden ebenfalls

Erwähnung. Schließlich noch die Bemer-

kung.

Der Leser wird in angezogener Schrift
kem kahles Gerippe, keine ermüdende Zu-
sammcnstellung und Anhäufung von Zah-
len und punktirten Notizen finden; sie

enthält viele ansprechende, mitunter recht

frappante Einzelnheiten; nicht nur dem

Geistlichen, auch dem Laien bietet dieses

Werk bei der rein objektiven Darstellung,

welcher überall bewährte Zeugnisse und

Urkunden, als Führer und Leitstern die-

neu, mannigfaltiges Interesse. „Ueberdieß

dürfte, sagt der Hochw. Herr Verfasser,

dieses Buch auch manch einem geistlichen

Herrn Amtsbruder zur Aufmunterung die-

neu, die Geschichte seiner Pfarrei zu

schreiben." Sollte diesem Wunsche die

verdiente Rücksicht zu Theil werden, so

gereicht die Schrift nickt nur dem löbli-
che» Stifte Zurzach und dem würdigen

Vorstände refselbe» zur Ehre, sondern

wird auch der Hochwürdigen Geistlichkeit

in und außerhalb des Kantons Aargau

recht willkommen sein.

Die Beraubung der Kirche.
HAus dem Hirtensckreilien des Hochwst. Bschofs

von Seckau für die Schweiz mitgetheil.)
HUI. und IV. Artikel.)

Ein Punkt, a» dessen Verwirklichung
die Feinde der Kirche rastlos arbeiten,

ist die Beraubung der Kirche, und

zwar zuförderst durch die wiederhol-
ten Raubkriege gegen den heil. Vater,
wodurch die heutigen Feinde der Kirche

wiederum eine neue Aehnlichkeit mit den

Feinden des göttlichen Erlösers erhalten.

Sowie nämlich diese sich vom Satan ver-

leite» ließen, unsern Erlöser zuerst durch

Lügen, Tücke, Verleumdung zu verfolgen,
dann aber auch mörderische Hand an

den Herrn zu legen, und schließlich

ihn zum Tode zu führen, ebenso führen

auch oie jetzigen Feinde der Kirche seit

einigen Jahren her von Zeit zu Zeit

wirkliche Raubkriege, um dem heiligen
Vater mit blutiger Gewaltthat das zu

rauben, was das rechtmäßigste Eigenthum
der gesammten katholischen Kirche zum
Behufe der freien Ausübung ihrer geist-

lichen Wirksamkeit für das Heil der See-
len ist. So haben sie erst vor wenigen

Jahren den größten Theil des Kirchen-
staateS dem hl. Vater geraubt, und erst

vor wenigen Wochen drangen sie bei ei-

nem neuen Raubzuge in das noch übrige
kleine Gebiet des Papstes ein, mit dem

Vorhaben, die Stadt Rom selbst wegzu-
nehmen, viele Gebäude sammt ihren ge-

gen die Kirche wohlgesinnten Bewohnern
ui die Luft zu sprengen und überhaupt
llOVO Menschen zu ermorden. Jedoch
Gott wachte über seine Kirche, die Räu-
ber wurden von den Getreuen des heil.
Vaters geschlagen, jedoch nur für den
Augenblick, denn sie vcrkünden es alle

Tage, daß sie zu neuem Raubzuge
sich rüsten, um das dennoch zu erzwingen,
was ihnen jüngst mißlungen ist.

„Die Feinde der Kirche sind noch

nicht zufrieden, ihr blos den Kirchenstaat

zu rauben, sie wollen das Eigenthum der

Kirche überhaupt hinwegnehmen durch

Ginziehung der Kirchengüter.

„Die Kirchengüter sind größtentheils
dadurch entstanden, daß von den Tagen
der Apostel an bis auf den heutigen

Tag manche Gläubige einen Theil ihrer
zeitlichen Güter der Kirche schenkten, um
die Bedürfnisse des Gottesdienstes, der

kirchlichen Bauwerke, des Unterhaltes der

Priester und geistlichen Personen und der

kirchlichen Wohlhätigkeit zu bestreiken; zum

Theil aber entstanden dieKirchengüter durch

ihr eigenes Wachsthum unter der geseg-

neten Verwaltung der Kirche. Nun hat
man aber in manchen Ländern die Kirche

gänzlich beraubt und die Tagesblätter
bringe» fortan Artikel, um die Beraubung
auch bei uns zu empfehlen.

„Man hat sich bemüht, die Sache in

ein System zu bringen, um zu beweisen,

daß die Plünderung der Kirchengüter

keineswegs ein Verbrechen für die Regie-

rungen, sondern ein rechtmäßiges und für
die Völker vortheilhaftes Versahren sei;

eine Theorie, welche gegen die Wahrheit,

gegen das Recht und gegen das Interesse

des Staates und der Völker gleich sehr

verstoßt. Denn die Katholiken aller Zeit
haben durch ihre Schenkungen einen wirk-

lichen Vertrag eingegangen, wodurch das

Eigenthum der Kirche dem Privateigen-
thume gleich wird. Nur ist da einer von
den vertragschließenden Theilen Jesus

Christus selber, vertreten durch seine

Braut, die Kirche, ein Umstand, welcher

das kirchliche Eigenthum vom Privateigen-
thum darin unterscheidet, daß es nur
noch heiliger und unverletzlicher wird.
Diese Unvcrletzlichkeit wurde auch in al-
len Zeiten von allen Völkern aller Re-

ligionen anerkannt und geachtet und

der Raub der gottgeweihten Güter als

Frevel unmittelbar gegen die Gottheit
verstucht, als Gottcsraub, als Sacrilc-

gium.

„Was wollen sie denn durch die

Beraubung der Kirche erreichen?

Zwei Dinge, nämlich einen Haupt-
zweck, den sie aber nicht öffentlich eingc-

stehen, und einen Nebenzweck, den sie

zur Vermäntelung des ersteren laut ver-
künden. Dieser Nebenzweck war bei al-
len Beraubungen der Kirche in andern

Ländern, der Finanznoth des Staa-
tes abzuhelfen; aber die Unterrichteter?»

wissen es so gut als wir, daß in der

Wirklichkeit vielmehr der umgekehrte Er-
folg eintritt; nämlich für eine sogleich

vorübergehende Erleichterung bliebe dem

Staate eine beständig dauernde größere

Belastung zu tragen. Daß sie aber

dessenungeachtet die Beraubung der Kirche

so dringend befürworten, geschieht um

des nicht eingestandenen Hauptzweckes

willen: man will nämlich die Kirche durch

Beraubung ihres Besitzes eigentlich ihrer

Unabhängigkeit berauben und sie

in der Ausübung ihrer heiligen Rechte

fesseln. Das ist der wahre und eigent-

liche Sinn von jenem Worte, das sie so

gerne im Munde führen: „Die freie Kirche
im freien Staate," das heißt in die ge-

meinverständliche Sprache übersetzt: die

ihrer Rechte und ihrer Güter beraubte,

in Ausgebung ihrer nothwendigen Wirt-
samkect gehemmte, wie eine gemeindschäd-

liche oder doch verdächtigte Person unter

Polizeiaufsicht gestellte Kirche im Willkür-
lieh schaltenden Staate, wie Ihr dieß al-
les in Italien sehet, wo man den Grund-
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sah von der freien Kirche im freien

Staate zuerst verkündigt und dann ver-

wtrklicht hat.

Liturgische Schattenbilder.
(Für Psarr- und andere Geistliche mitgetheilt,)

II, Buße und letzte Oelung.
1. Einige tragen im Beichtstuhle immer

eine weiße Stole, statt entweder eine

blaue — die Farbe der Buße, oder von

der Farbe des ans diesen Tag fallenden

Festes.

2. Ist es für einen Richter an Gottes

statt würdevoller, bloß im Talar
(warum nicht gar im Schlafrock?)
und Stole, oder aber im Chorhemd

und Stole, wie das Ritual vorschreibt,

in der Kirche die Beichten abzunehmen?

3. Ist es nothwendig, die Abso-
lutionsformel fast laut undzi-
sehend auszusprechen? Müssen es denn

die Umstehenden oder (in kleinen Kirchen)
der andere Beichtvater auch merken und

wissen, wenn etwa Jemand nicht vlsrs
voce absolvirt werden könnte? Ist es

à priori gewiß, daß man alle Pönitenten

absolviren könne.

Das hl, Krankenöl wird nicht nur
unchrerbietig aufbewahrt, sondern auch als

Sakrament der letzten Oelung
unehrerbict'g ausgespendet. Es

herrscht mehr als an einem Ort der arge

Mißbrauch, daß, wenn die letzte Oelung

separirt vom Viatikum ertheilt wird, und

wenn es auch gor keine Eile hat, doch der

Priester allein -- ohne Sakristan, bloß

mit Stock und Hut und mitdem hl. Oel
in der Tasche auf den Weg sich be-

gibt, wie wenn Alles protestantisch wäre.

Welches Ritual erlaubt dieses, außer im

Nolhfall?
5. Dagegen kommt es in der Urschweiz

vor, daß ein Pfarrer an Sonntagen im

psarramtlichen Ornat — Schul-
denrufe, BenefiziumJnventarii,
Capital-Todtrufungcn, Abhol-
zung s-Be wil ligungen, po lizeiliche
Verordnungen g er i n g ster Qu a li-
tät ,e. publizirt. *)

*) In Puncts liturgischer Schaitcnbil-
der erlaubt man sich eine Frage an lie Kapell-

meister, ob es erbaulich und andachtfördernd

Beerdigung von Protestanten az f
katholischen Friedhöfen.

l Conferenz Arbeit von einem Mitglicde des
Kapitels Sargans in der Kapitclsversammlung

vom 26. Mai 1368.)

II.
Wer soll beerdigen?

In Bezug auf diese Frage, welche in

Kürze erledigt werden kann, ist zu ant-

werten, daß in kirchenrcchtlicher Bezie-

hung es gleichgültig ist, ob der katho-

tische Ortspfarrer oder ein herbeizuholen-
der protestantischer Pastor die Beerdi-

gung der protestantischen Leiche vornehme.

— Dies hängt von den Umständen und

Verhältnissen ab, ob man das Eine oder

Andere thun wolle.

Verschiedene bischöfliche Verordnungen,
wie z. B. die Pastoral-Jnstruktion der

Diözese Eichstädt eine Verordnung des

Erzbischofs von München-Freising, die

Instruotio pastoral!« u n seres Hochwst.

Bischofes lauten insgesammt dahin, daß

der katholische Ortspfarrer die Beerdi-

gung einer protestantischen Leiche vorneh-

men dürfe. Wie alsdann die Beerdi-

gung zu geschehen, d. h. in welcher Klei-

dung (Ornate) :c. der katholische Pfar-
rer aufzutreten habe, wird, um nicht Wie-

derholunge» zu machen, bei Behandlung
der folgenden Frage besprochen werden.

Daß aber auch ein protestantischer Pa-
stor herbeigerufen werden könne, geht aus

den Verordnungen der oben genannten

Bischöfe, sowie aus den Worten von

Permaneder (in seinem Kirchenrecht

S, 418) hervor, wo er sagt: „Bei Prote-
stauten in katholischen Pfarreien, wenn

sie von einem protestantischen Pfarrcrte
zu weit entfernt sind, oder einen Pfarrer
zur Vornahme der Begräbnißfunktioncn
nicht herbeirufen können oder wollen, kann

der katholische Pfarrer (die Beerdigung
vornehmen)."

Aus diesen Worten geht hervor, daß

es kirchenrechtlich zulässig ist, wenn ein

protestantischer Pastor in einer ganz ka-

tholischen Psarrei auf katholischem Fried-
Hof die Beerdigung einer reformirten
Leiche vornimmt.

sei, das Khrieleison in nieendenwollenden Re-

Petitionen und Varitionen zu produziren und
die Haupttheile des Hochamts im gestreckten

Galopp durchzujagen.

Uebrigens frägt es sich, ob vom Stand-

Punkt der Pastoralklugheit es nicht ge-

rathcner sei, wenn der katholische Orts-
Pfarrer seinen Einfluß dahin zu vcrwen-
den sucht, daß er die Beerdigung der prote-

stantischen Leiche vornehmen könne. — —
Es ließe sich über diesen Punkt noch

Manches in Erwägung und Betracht zu-
hen, und nach meiner Ansicht wäre es

wohl besser, der katholische Ortspfarrer
suche fremden heterogenen Einfluß von

seinen ihm anvertrauten Schäflein so viel

möglich fernzuhalten.

Zur Geschichte der Reformation
in Zürich.
(Mitgetheilt,)

Die Antiquarische Gesellschaft von Zü-
rich veröffentlicht den Bericht über ihre Di-
tzungen und Verhandlungen, Die erste,

sehr interessante Lieferung (Zürich, Druck

von I. Herzog, gr. 3",) ist soeben er-

schienen. Für unser Blatt wählen wir
als Probe Folgendes aus der dritten

Sitzung vom 2l.Dez, 1867: Staats-
archlvar Hotz brachte „Beiträge zur
Geschichte des Propstes Frey am Groß-

münstcrstift," Er betonte insbesondere

dessen äußerst geringe, nur äußerliche

Accomodation zu nennende Antheilnahme

an der Reformation, welche übrigens nach

des Vortragenden Ansicht nur von einer
kleinen mächtigen Partei portirt
war und eben so sehr einen so-

zial revolutionären, als einen
kirchlich umgestaltenden Ch a-

rakter hatte. Frey, Nsxistsr r-
tium von Paris, hatte besonders für

Erhaltung des Kirchengutes Interesse,

Sei» Sinn für Kunstwerke fühlte sich

durch die Abschaffung der Bilder blessirt.

Einen ruhigen Fortschritt innerhalb der

Schranken der alten Kirche hatte auch er

gewünscht; die rohe Entwicklung der

Dinge aber schreckte ihn zurück. Wenn

er sich auch äußerlich dem Erfolg anbe-

quemte, so hat er doch nach l322 in das

Promptnarium eine Eintragung gemacht,

in der er an seine rituelle Installation
durch Papst Leo X. erinnerte und gegen

das Geschehene protestirt., An der

sehr lebhaften Diskussion, die die Grund-

Ursachen der zürcherischen Revolution zum
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Gegenstande Halle und sich besonders über

die Frage größer» oder geringern Vor-

wiegens politischer und sozialer Momente

drehte, nahmen die Professoren G,

v, Wyß, H. S. Vögelin und Dr,

Meyer von Knvnau Theil."
So der Bericht. Die Behauptung des

Hrn. Hotz gewinnt dadurch, daß er als

Staulsarchivar, wie anzunehmen ist, die

Akten vollständiger und gründlicher als

die meisten Andern kennt, ein um so grö-

ßeres Gewicht. Anzuerkennen ist der Frei-
muth, womit Hr. Archivar seine Ueber-

zeugung auszusprcchen wagte, und die doch

so weit geliehene Redefreiheit, die eine

solche Diskussion möglich macht. Unter

weiland Autistes Klingler hatte selbst

ein Jakob Scheuchzer so etwas zu sagen

nicht gewagt.

Wochen-Chronik.

Schweiz. Intoleranz. (Eingcs.)
Die „Gemeinnützige Gesel lschaft"
zählt viele Katholiken und mehrere katho-

lische Geistliche zu ihren Mitgliedern;
es läßt sich daher billigerweise erwarten,

daß in konfessionellen Fragen die

katholische Richtung berücksichtigt werde.

Das ist aber nicht immer der Fall. So

z. B. hat das Zentralkomite gegenwärtig

eine Kommission bestellt, um einen Kata-
l o g g u t e r V o l k s s ch r i sie n zu ent-

werfen und in diese Kommission einen

einzigen Katholiken gewählt und zwar
den Hrn. Professor Zähringer in
Luz er ». Ohne Letzterem zu nahe tre-

ren zu wollen, so behaupten wir dennoch,

daß die Gemeinnützige Gesellschaft in ih-

rer Mitte manche Katholiken zählt, deren

Urtheil in der katholischen Schweiz mehr

Gewicht haben als die des Hrn. Zäh-
ringers und daß ein unter solchen Au-

spizie» entworfener Bücher-Katalog in den

katholischen Kantonen kaum den ge-

wünschten Anklang finden wird. — Eben-

so ist die Zeitungs Nachricht aufgefallen,

daß das Konnte auf einen neuen von

Hrn. Schüler herauszugebenden Kalen-
der für jedes Mitglied ein Exemplar

subscribirt habe. Wenn das Konnte dem

Hrn. Schüler empfohlen hat, nichts Be-

leidigendcs gegen die Katholiken in seinen

Kalender auszunehmen oder wenn Hr.

Schüler so tolerant ist, dieses von sich

aus zu thun, so haben wir Nichts ein-

zuwenden; allein tägliche Erfahrungen

machen es wünschbar, bei Herausgabe

von Ncreinsschrislen an die den Katholi-
ken gebührenden Rücksichten zu erinnern.

Bundcsstadt. Der Bundesrath
hat den Hochwst. Bischöfen geschrie-

ben, daß gegen Störungen des bürgerli-
chen Gottesdienstes durch Militär-Exer-
zitien die bestehenden Reglements die be-

stimmten Vorschriften enthalten, und wenn

diese je nicht beobachtet würden, so würde

der Bundesrath des strengsten ge-

gen die Betreffenden einschreiten. Ge-

stützt auf diese Zusicherung des h. Bun-
desraths, ersuche» wir die Hochw. Pfar-
rer, jedesmal der,Kirchenzeitung' Kennt-

i»ß zu geben, wenn durch Militärs
erhebliche Störungen des bür-
gerlichen Gottesdienstes zukünftig

stattfinden, um so durch die Oeffentlich-
keit rc. dagegen aufzutreten und den

Hochwst. Bischöfen das Material zu be-

gründeten Reklamationen zu verschaffen.

Misthum Basel'.

Solothurn, Bei Gebr. Benzigcr m

Einsiedeln ist dieser Tage eine Schrift
erschienen, welche wir dem christlichen

Volke aus's kräftigste empfohlen haben

möchten: „Der Feldzug der Revolution

gegen Rom, im Oktober und November

1807. Von Hrn. Abbe Fleury, Pfar-
rer von St. Germain in Genf. Mit des-

sen Autorisation übersetzt, vermehrt, mit

Noten und Beilagen begleitet von M.
v. Moos, Pfarrer zur Visitation in So-

lolhurn."
Eine tleine, doch inhaltreiche und an-

ziehende Schrift, in welcher, wie der

Vorbericht bemerkt, die Ereignisse der be-

sagten Zeit auch denen anschaulich wer-

den, die weder Zeit noch Mittel besitzen,

um die großen Tagesblätter zu lesen,

aber als treue Kinder der Kirche doch

auch wissen möchten, in welch' großer Ge-

fahr der hl. Vater und seine treuen Be-

schützer gestanden, und wie wunderbar

Gottes Macht, Weisheit und Güte sieb

auch hier wieder geoffenbaret hat. Da
kommen, mit den Farben der Wahrheit

gezeichnet, die Garibatdi und Mazzini,

und ihr gekrönter Spielball Viktor Ema-

nuel, ihr schleichendes Wühlen und ihre

offenkundigen Greucllhatcn vor, auf der

andern Seite der Papst in seiner Milde,
die katholische Welt mit ihrer wach-

senden Theilnahme und die hochherzigen

Opfer, welche junge Männer auch aus

den höchsten Ständen mit Gut und Blut
darbrachten. Da wird der Leser in den

Heldenkampf der kleinen päpstlichen Was-
fenmacht eingeführt, nnd bewundert den

ruhmreichen Tod einiger dieser chnstlichen

Helden. In 31 Beilagen werden ein-

zelne Theile von Rom und der Geschichte

dieser Weltstadt, einige andere Ortschaf-
ten, der Tod des Engels, wie sie ihn

nannten, des achtzehnjährigen englischen

Zuaven Julius Watt Ruffel, und so noch

andere Specialitäten hervorgehoben. Auch

ist ein Kärtchen vom Kirchenstaat und

ein gelungener Holzstich beigefügt, welcher

den Besuch des hl. Vaters bei den ge-

fangenen Garibaldianern darstellt. Unter

den Nachlässigkeiten des Correctors sind

zwei gar erhebliche zu rügen: Seite 168

wird der 2. Jul. aus Maria Heimsn-

cbung Maria Reinigung, Seite 177 stürzt

der Anio 7000 Fuß herab; zählt da-

gegen die Stadt Tivoli bloß 700 Ein-
wohner, augenfällige Verkehrung. —
Uebrigens geh' nur Büchlein, und bringe
die höhern Freuden, die du mancher

französischen Familie gebracht, auch vie-

len deuischen Haushaltungen.

Luzcrn. (Einges) Nicht ohne Er-
staunen hat man jüngst in der sonst gut

katholischen ,Luz er ner-Ze it u n g' einen

Leitartikel zur „Aufklärung über Oester-

reich" gelesen, in welchem die gegenwär-

tigen traurigen Zustände des Kaiser-
reichs bestmöglich hinausgestrichen und

selbst die jüngsten k i r ch e n f ei n d li ch e n

Staatsbeschlüsse beschönigt werden

wollen. In jüngster Nr. bringt nun die-

selbe ,L u z er » e r - Z e i tu n g' eine» hef-

tigen Ausfall gegen den ehemaligen baye-

rischen Minister Abel, welcher sich doch

um die katholische Kirche Bayerns und

Deutschlands Verdienste erworben und der

früher in der ,Luzerner-Zeitung' eine ge-

rechte Anerkennung fand. Wir wollen

annehmen, daß diese Wandlungen der

,Luzerner-Zcitung' nur zufällig und un-

überlegt sind, müssen jedoch wünschen,

daß dieses Blatt, wenn es Anspruch auf
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den Charakter eines Zentr al o rgan s

der kath, Schweizer machen will —

gegen die Wiederkehr solcher Wandlunge»
dem katbolische» Publikum genügende be-

friedigende Gewähr leiste.

Da Herr Pfarrer I sen egg er
in Neiden bei der am 11, August letzten

Jahres von ihm in der Pfarrkirche da-

selbst gespendete» Dause nur seine Pflicht
gethan, dessen ungeachtet mit einem Pro-
zeß verfolgt wurde, der ihm Buße Fr. 6

undKösten Fr, 249 verursachte, so bin ich

der Ansicht, die Hochw, Geistlichkeit des

Kantons sollte ihren Amlsbrudcr schadlos

halten und ihm diese Summe von 246
Fr. vergüten. Ich bin bereit, die dieß-

fälligen Beiträge an die Hand zu nehmen.

Luzern, 20. Juni 1868.

Jos, Winkler, bischofl. Kommissar.

Bezüglich des „Luzerner Briefes"
in der vorigen Nummer dieses Blattes,
ist uns von zuverlässiger Seite die Be-
merkung gemacht worden, daß Hr. Staats-
anwalt Theiler über das Ehe-Konkordat
im Gr. Rathe gar nichr gesprochen habe,
was wir zu berichtigen nicht ermangeln
wollen.

Msthmn St. Hassen.

St, Gallen. Das Ehe-Kon kor-
d a t ist vom Volk durch das Veto ver-
worsen worden, mau glaubt mir 18,909
gegen 8999 Stimmen. Das Volk will
keine Zigeuner-Ehe.

— In Whl fand jüngsthin die

Fahnenweihe des Gesellenvereins feierlich
statt. In der Kirche nahm eine im Wal-
desgrün geschmückte Fahnenburg die Ver-
einssahnen in ihren Schooß, während
aus oberster Spitze die neue von Whl
bis zur Weihe den Angen der Neugieri-
rigen verhüllt blieb. Nach einem 4stim-
migen Gesang der Gesellen Wyls und
St. Gallens bestieg Hochw. Hr. Pfarrer
Haas von Dietikon, ehedem Vostand des

Gesellenvereins in Zürich, die Kanzel und
redete in einem nach Spraebe und In-
halt gleich ausgezeichneten Vortrag dem

kathol. Gesellen-Vereine in seinem Zwecke

sein schönes Wort, an der Hand der Sym-
bole, die die neue Fahne Wyls schmückten.

Nach der Festrede ward die eigentliche
kirchliche Weihe vom Hochw. Hrn. D e-

k a » Keller vorgenommen, welche die

Wyler Musik wie der Gescllenverein nnt

passenden, melodischen Vorträgen beglei-
tete. Nachher imposanter Zug durch die

Hauptgasse nach dem bescheiden geschmück-

ten Festlokal im Hofgebäude.

Wsthttm Khur.

Zürich. In Winterthur wird

Sonntag den 28. Juni die neue k at ho-

lische Kirche von den in der Stadt
wohnenden Kaiholiken bezogen werden.

Msthnm Lausanne.

Freiburg, (Mitgeth.) Ein Korre-

spoudent des „äournai äs Llonövs" will
wissen, das bischöfliche Ordinariat von

Lausanne habe der apostolischen Nuntia-
tur einen 15 Artikel umfassenden Vor-

schlag eingereicht, wornach dem Stift zu

St. Niklaus in Freiburg und der dorti-

gen Stadtpfarrei eine Reorganisation be-

vorstünde Diese 15 Artikel sollen im

Wesentlichen dahin lauten:

Die Stadt Freiburg bildet künftig 4

Pfarreien, jede zirka 2599 Seelen um-

fassend (St. Niklaus, St. Johann, zu

den Augustinern, und Iss Kinses). Jede

Pfarrei wird von einem Chorherrn des

Stifts St. Niklaus pastorirt, der ein

jährliches Einkommen von Fr. 1899 be-

zieht; ihm werden zur Aushülfe ein oder

mehrere Vikare beigegeben, von denen

jeder Fr. 1299 bezieht sammt freier Woh.

nung im Pfarrhause. Für alle diese

Psarreien soll nur ein gemeinsamer Grün-

dungsfond bestehen, dessen Einkünfte sich

aber in 4 Theile ausscheiden. Die Pfarr-
Herren und Vikare werden vom Bischos

gewählt (Art. 7). Das gegenwärtige

Kapitel der Chorherren zu St. Niklaus
wird zu einem Domkapitel erhoben (Art.
8), und die Mitglieder desselben künftig
abwechselnd vom Bischof und vcm Dom-
kapitel gewählt. Die bisher dem Stift
zu U. L. Frau iukorporirten Geistlichen

werden dieser Verbintung enthoben und

übernehmen in der reorganisirten Stadt-
pfarrei die Seelsorge, oder treten in das

neuerrichtete Domkapitel ein (Art. 9).
Letzteres soll aus 12 Domherren bestehen,

nämlich nebst dem Domdeka» aus 8 rest-

direnden und 3 nichtresidirenden Dom-

kapitularcn. Der Domdekan und 4 Dom-

Herren haben in der zur Kathedralkirche

erhobenen Stiftskirche den Gottesdienst

zu versehen. Jeder Titulardomherr bc-

zieht ein Jahreseinkommen von wenigüens

Fr. 2999. Der Bischof wird, wie bis-

her, vom Papste gewählt und instiluirt
(Art. 12). Der Staat verzichtet auf das

Recht der Domherrenwahl (Art. 14).
Dem Bischof, an den dieß Recht über-

geht, fallt auch das Kollaturrecht anheim

auf alle Pfründen, die vom gegenwärti-

gen Kapitel zu St. Niklaus ^ und von
dem Stift zu U. L. Frau abhängig sind.

Obgenannter Korrespondent macht nun

an diesem Plane mehrere Ausstellungen,
die wir hier der Reihe nach aufführen
wollen sammt den Gegenbemerkungen des

„Harri äu ?supls" (Nr. 55) :

1. wird gegen diesen Plan eingewen-

det, es verletze derselbe die Uebereinkunst,

welche der Bischof von Lausanne und das

Kapitel zu St. Niklaus im Jahre 1789
mit einander abgeschlossen haben. Dagegen
bemerkt der „H.mi äu 9vupie" mit Recht,

diese Einwendung sei ganz unstatthaft,
indem ja der Bischof und das Kapitel
dem hl. Stuhle unmittelbar unterstellt
seien und daher auch ihre gegenseitigen

Beziehungen zu einander von diesem ab-

geändert werden dürfen.
2. wird eingewendet, dieser Plan usur-

pire die Rechte der Stadt Freiburg. —
Aber diese Rechte beschränken sich auf die

Wahl des PfarrerszuSt. Niklaus.
Nun sagt uns aber der Korrespondent im

„chournni äs (Zensve" nirgends, daß die

Wahl dieses Pfarrers der Bürgerge-
meindc entzogen werde, und so dürfen

wir also annehmen, daß der Bischof nur
die Pfarrer und Vikare der neugewähl-
ten Psarreien wählen würde. Was hat
denn die Stadtgemeinde für Rechte, die

dießfalls usurp irt werden?
3. wird geklagt, es werde dadurch auch

das Recht des Staates verkümmert. —
Aber auch dieser Vorwurf ist verfehlt,
wenn der Staat auf sein Wahlrecht ver-

zichtel. Wirklich scheint diese Verzicht-

leistung in Aussicht gestellt zu sein.

4. Der Korrespondent meint ferners,

mit Annahme eines solchen Planes nehme

der Kanton Freiburg unter den Kantonen

den letzten Platz ein. — Wir ober mei-

neu, ein Liberaler hätte sagen sollen,

Freiburg nehme damit seine Stelle unter
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den ersten Kantonen ein. Denn vom

Liberalismus wird ja die, Trennung der

Kirche vom Staate fortwährend empfoh-
len und gepriesen, und nun ist es ge>

rade diese Trennung, welche, unter ge-

wissen wvhlbcrechneten Beschränkungen,

durch das besprochene Projekt verwirkli-
chet werden soll. Rufen wir uns hier in

Erinnerung, was der Berichterstatter der

Liquidationstommission der Klostergüter

zur Zeit gesagt hat: „Ich muß gestehen,

daß ich das Aufgeben oder den Verlurst
dieser Kvllaturen wenig bedauere, sind

dieselben ja ohnehin mit mehr oder we-

niger lästigen Verbindlichkeiten behaftet.

Obwohl wir nicht zur Partei derjenigen

gehören, welche einer vollständige» und

grundsätzlichen Trennung des Staates

von der Kirche das Wort reden, sondern

vielmehr die Ausrechthaltung eines ein-

trächtigen Zusammenwirkens und guten

Einverständnisses beider Gewalten lebhast

wünschen, so sehen wir es dock, gerne,

wenn die eine unabhängig von der an-

der» sich in dem ihr eigenthümlichen

Rechts- und Wirkungskreise bewegt. Wie

also der Staat seine Beamteten und An-

gestellten wählt, so möge auch der Bi-
schof, der sich gewiß hiefür besser, als eine

aus Laien bestehende Wahlbehörde, eig-

net, die ihm untergeordneten Beamten,

denen die Seelsorge anvertraut werden

muß, wählen. Da gilt das Wort: Jeder

bleibe bei seinem Metier, dann werden

die Heerden gut geweidet."

5. Der Korrespondent des Genferjour-

»als sagt endlich: „Will man etwa dem

bischöflichen Despotismus noch mehr da-

durch in die Hände arbeiten, daß man

es jedem Priester, der etwa das Unglück

hatte, dem gnädigen Herrn Bischof miß-

fällig geworden zu sein, unmöglich macht,

zu irgend einer Pfründe zu gelangen?"

— Allerdings eine schreckliche Gefahr!
Der Korrespondent möge sich jedoch ge-

trösten. Ueber dem Bischof steht noch

Einer, an den jeder Priester appelliren

kann, wenn er sich über das bischöfliche

Ordinariat mit Recht zu beklagen hat.

Man verleumdet aber nur die katholische

Kirche, wenn man sagt, die bischöfliche

Gewalt könne in Despotismus ausarten.

Diese Gegenbemerkungen glaubten wir
dem genannten Korrespondenten schuldig

zu sein. Was es übrigens mit dem hier
besprochenen Freiburger-Projekte und des-

sen einzelnen Artikeln für eine Bewandt-

»iß habe, darüber können wir vor der

Hand keine zuverlässigen Ausschlüsse er-

theilen.

In Stäfsis wollte der Ge-

meinderath aus übertriebener Oekonomie

die Auslagen für die Geschützes-Salven

am Fronleichnamstag nicht mehr bestreb

ten. Schnell wurde hierauf eine Kollekte

unter den Bürgern gemacht und durch

freundliches Entgegenkommen der Dampi-
schiffgesellschaft Kanonen aufgepflanzt und

geschossen. Die Stadtbehörden aber lie-

ßen in Folge dieser Demonstration nun

ihrerseits ebenfalls ihre Mörser losbren-

nen, so daß dieß Jahr, statt keinmal,
zweimal am Fronleichnamstag zu

Stäfsis geschossen wurde!
>-> Der Hochwürdigste Herr Bischof

hat dem Priestcrseminar eine neue Orgel

zum Geschenk gemacht und sich hiedurch
ein bleibendes Denkmal gestiftet. Diese

Orgel, von Hrn. Haller gebaut, soll nach

dem Urtheil der HH. Experten sehr gut

ausgefallen sein.

Wiststum Genf.

Genf. Im „protestantischen Rom"
treten die kirchlichen Fragen immer mehr

in den Vordergrund. Im Großen Rath

interpellirte Girod den Staatsrath über

den provisorischen mockun vivencki hin-
sichtlich der Ernennung der katholischen

Geistlichen Daß ein Genfer Geistlicher,

wie Hr. Mernullod, einen Bischosstitel

trage, und als Stellvertreter des Bischofs

von Freiburg, selbst bei Ernennung der

Pfarrer, fungire, stellt Girod als Gefahr

für den Staat hin. All-Staatsrath De-

grange griff die Regierung sogar direkt

an, daß sie den katholischen Klerus unter-

stütze, indem sie z. B. neulich bei einigen

Begräbnissen und am Fronleichnamsfest die

Polizeimannschaft in Carouge habe ver-

stärken lassen. In gleich oppositioneller

Weise äußerten sich Hr. Alt-Staatsrath
I)r. Fontanel und Hr. Catalan. Staats-

rath Camperio erwiederte auf diese ver-

schiedenen Angriffe: daß der gegenwärtige
mockus vivencki jedenfalls einer neuen

Konvention vorzuziehen sei, und daß die

neulichen Excesse in Carouge jedenfalls

polizeiliche Vorsichtsmaßregel» gerechtfer-

tigt hätten. Dein Munizipalrath von

Carouge wirst Hr. Camperio vor, daß

er, statt bei der von einer Anzahl Bür-
ger in einer Petition verlangten Entfer-

»ring des dortigen katholischen Pfarrers
Chuit vermittelnd aufzutreten, selbst eine

feindselige Haltung gegen den Staats-
rath einnehme. Die Abberufung des

Pfarrers kann der Staatsrath nicht be-

wirken. Der katholische Abgeordnete Ce-

lestin Martin, der sich auf Seite des

Slaatsraihs stellte, gab zu verstehe», daß

die Bildung einer Genfer Diözese wirk-
lieh der Wunsch vieler Genfer Katholiken
sei. Endlich stellte Hr. Catalan noch die

Aufforderung an den Staatsralh, einen

Bericht über die religiösen Korporationen
im Kanton Genf zu erstatten.

Berichte aus der protest. Schweiz.

Zürich. Eine am >8. Juni stattgefun-
dene Versammlung von Geistlichen der

Zürchcr-Landcsirche (gegen tv») be-

schloß, dem Verfassungsrathe folgende

Eingabe zu machen betreffend allfällige
prinzipielle Aenderungen in der Kirchen-
Verfassung:

t) Gewährleistung der Glaubens-, Ge-

Wissens- und Kullusfreihet.
2) Aufrechthaltung der eva»gelisch-re-

formirten Landeskirche, selbstständige Ge-

staltung unter Oberaufsicht des Staates
und Ordnung ihrer Angelegenheiten durch
eine freigcwählle Synode, zu der die

Geistliche» nicht von Amtswegen gehören.
Der Staat soll in der kirchliche» Ver-
waltungsbehörde mit vertreten sein.

3s> Das Prinzip der Glaubensfreiheit
involvirt für die Landeskirche den Aus-
schluß allen Zwanges den Einzelnen und
den Gemeinden gegenüber.

4) In Uebereinstimmung mit früheren
Beschlüssen der Synode der Geistliche»
erklären die Versammelten, daß sie gegen
die Einführung der Abberufung nichts
einzuwenden haben."

Kirchenstaat. Rom. Im geheimen

Consistorium am 22. ds. hat der Papst
zwei Allokutionen gehalten. In der ersten

beantragte er die Veröffentlichung der

Bulle zu Einberufung des allgemeinen

Concils, in der zweiten sprach er von
den religiösen Fragen Oesterreich's.
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>-> Der Papst wohnte am 17. dieß,

am Jahrestage seiner Thronbesteigung,
einem Hochamt in der sixtinischen Kapelle
bei und nahm die Glückwünsche des hl. Kol-
legiums entgegen. Ans eine Ansprache des

Kardinals Patrizi antwortete der hl.Vater t

„Der Krieg zwischen dem Guten und
dem Bösen ist älter, als die Weit und

begann schon vor deren Schöpsung zwi-
scheu dem Erzengel Mtchael und Satan.
Er kommt noch zu hellen Flammen in

Italien, wo kürzlich so viele Verbrechen
und Beraubungen verübt worden. Indes-
sen ist der Krieg hauptsächlich gegen
Rom gerichtet, weil daselbst wenn mög-
lich der Mittelpunkt der katholischen Ein-
heit vernichtet werden soll. Glücklicher-
weise haben diese unausgesetzte», grim-
migen Angrisse, deren Ziel wir waren,
überall eine» heilsamen Rückschlag aus-

geübt. Es gibt fortan keinen hohen, vor-
urtheilsfreien Geist mehr, der nicht un-
sere Vertheidigung ergriffe. Es gibt kein

gläubiges, frommes Herz mehr, das nicht

für uns Gebete zu dem Allerhöchsten
emporsendete und unseren Triumph her-
beisehnte. Jeden Tag kommen ans al-
len Theilen der Erde eifrige Priester
und Bischöfe hieher, die von der Heilig-
keit dieses Ortes durchdrungen sind und

rufen: „Vere Iciuus istv snuLtus est!"
Hier ruhen sie von ihren Blühen aus
und trösten sich über die Schmerzen, die

leider, ach! in keinem Erdenzirkel man-
geln. Allein die Heiligkeit des Bodens

selbst, auf dem wir stehen, legt Allen und

Jedem insbesondere die Pflicht auf, die

Welt durch unsere Werke zu erbauen.

Nur so können wir uns des Segens

würdig erweisen, den Gott dieser geweihe-
testen Erde spendet. Der Herr hält in

seinen göttlichen Händen die Waage, in
der er unsere Leiden, aber auch unsere

Werke wiegt. Mögen diese letzteren sei-

nem hl. Willen entsprechen, auf daß man

von dem neuen Rom sagen könne, was

man von dem alten sagte: „l)uoiZ nun
pvssillet nrrnis, rLlixions tenet."

Man spricht in der neuesttn Zeit
sehr viel von dem Rücktritt des Kardi-
»als Antonelli. Seine tiefzerrüttete Ge-

sundheit soll ihm nicht länger gestatten,
den Slaatsgeschäften vorzustehen. Sein
wahrscheinlicher Nachfoger wäre Kardinal
Berardi als Staatssekretär, Ministerprä-
sident und Minister des Auswärtigen.

>-- Papst Pius. IX. hat mit dem

16. d. sein 23. Pontifikaljahr, und seit
dem Maimonat das 77. Lebensjahr an-
getreten, ^ck rnultos airnos!
" >— Bezüglich der Uebelstände, welche

i» der römischen Militärverwaltung

herrschen sollen tzvergl. Kirchenztg. Nr.
25.), vernehme» wir aus gut unterrichte-
ter Quelle, daß die päpstl. Armee besser

als jede andete gehalten und verpflegt ist.

^ Es scheint sich jenseits
der Alpen wirklich wieder etwas
vorzubereiten: Garibaldi läßt wieder

von sich hören, Anwerbungen von Frei-
schaare» finden so offenkundig statt, daß

regierungsfreundliche Blätter die Be-
hörden darauf aufmerksam machen kön-

nen; die republikanischen Konnles ent-
wickeln eine fabelhafte Thätigkeil und die

geheime Presse liefert ganze Ballen von
Proklamationen und Manifesten. Endlich
fehlt es wieder nicht an der Behauptung,
daß die Regierung, oder wenigstens Vik-
tor Emanuel, um die Bewegung wisse

mit derselben einverstanden sei und sie im

Geheimen unterstütze.

Italien Die italienische Regierung
setzt nicht geringen Werth darauf, daß

unter den katholischen Staaten O est er-
reich allein die Freiwilligen - Werbungen
für die päpstliche Armee untersagt. HKönnte
es jürOesterreich ein schlimm ere s

Zeugniß geben, als dieses Lob aus

italienischem Munde?)
Oesterreich. Die kirchenseindliche Par-

tei Hai das Ministerium bereits in der
Kammer angegriffen, daß es die neuern

Staatsgesetze nicht scharf genug gegen
die Bischöfe ausführe. Der Abgeord-
nete vr. Sturm hat diesen Sturm
angehoben. Als der Kaiser die neuen

Gesetze unterzeichnete, sagte er im Mini-
sterrath: „Es ist dieß der schwerste Au
gen blick meines Lebens." Wir besorgen,
es dürften für Oesterreich noch schwerere

kommen, denn aie Sturmvögel sind
im Zug.

Persoual-Chrouit.
Erennnungen. sSt. Gallen.) Den 11.

ds. wählte die Pfarrgemeinde Wildhaus
einstimmig den Hochw. Hrn. Vikar A. Con-
dam in in Alt-St. Johann zum Pfarrer.

Den 31. ds. ist in Flawil der bisherige
Pfarrvikar, Hocbw. Hr. Kaiser von Zug,
einstimmig zum Pfarrer hiesiger Gemeinde ge-
wählt worden.

Vom Buchertisch. -

Heute führen wir den Lesern der Kir-
chenzeitung einige interessante Novitäten,
theils zur Belehrung, theils zur Unter-
Haltung vor, welche die Sa r to r is ch e

Buchhandlung aus Wien auf unsern
Büchertisch gelegt hat.

1) Vorerst einen Roman, aber einen

sittlichen, nicht einen vergifteten und ver-
giftenden, deren es leider zu viele gibt.
Er führt den Titel „Anna Noscnbcrg"

und ist von der Baronin Elisabeth ti.
Grotthuß verfaßt. Derselbe zeichnet

Personen- u. Familien.Charaktere in Form
von Erzählungen, Briefen, Tagbuck Aus-
zügen zc. und bewegt sich in Italien,
Deutschland, bespricht Conversionen und
laue Katholiken w. w. und liest sich nut
spannendem Interesse. Der Geist ist

durchaus ein religiöser und sittlicher.
2) Leben der Karmelitin The-

resia Margaretha von Fr. Lucas. Diese

ehrwürdige Ordensschwester wurde im

Jahr 1839 selig gesprochen und der Kar-
meiite Lucas hat hier das Leben, die Tugen -

den, den Tod und die Verherrlichung der-
selben nach einer italienischen Quellen-
schrlft deutsch bearbeitet. Dieselbe starb

zu Florenz Anno 1770 und genoß schon

in ihrem Leben und sofort nach ihrem
Tode große Verehrung; ein Stahlstich
zeigt ihr ansprechendes Vildniß.

3) Die Freiheit der Kirche von einem

katholischen Juristen und

4) Antwort auf das Rundschreiben
des russischen Ministers Gorlschakoff be-

züglich der katholischen Kirche in Russisch-

Polen von Leon Dunin Ritter von
Rzuchowski.

Die Flugschrift Nr. 3 reklamirt die

wahre Freiheit der Kirche gegenüber der

falschen, welche Letztere sich unter die

Maske „Freie Kirche im freien Staat"
hüllt und Nr. 4 reklamirt Freiheit und
Recht für das unglückliche katholische
Polen. Leider gibt es heutzutage auch

außerhalb Polen noch Länder, wo die kath.
Kirche i n ssis ch behandelt wird und diese

Antwort an das R u s s e nth u m ist

daher sehr zeitgemäß.

Offene Korrespondenz. Der Aufsatz: „Mis-
sions-Thätigkeit der deutschen Jesuiten" wird
verdankt und nächstens benützt.

Inländische Misston.
I Gewöhnliche Vereins-Beiträge.

Durch Hochw Pfarrer Wengi aus der Pfarrei
Unter-Endingen Fr. 56. —

Durch Hochw. Pfr. Brühwiler
von den Mitgliedern des Ver-
eins in Niederbüren ^ gg. —

Durch Hochw. Pfarrer Heinzer
a. d. Pfarrei Si. Gallenkappel „ Z(1. —

Durch Hochw. Pfr. Ruckstuhl in
Sommeri von 2 Unbenamiten
j- S Fr. „ fg. —

Durch Hchw. Kapl. Falk in Goßau
s. von einer Ungenannten „ 36. —

Uebertrag laut Nr. 34 8362. k i
Fr. S0l8. 1l

II. M i s s i o n s f o n d.

b. von einer Ungenannten Fr. 56. "Von Hrn. Gf. Scherer „ 100. —
Uebertrag laut Nl. 34: „ 1527.

Fr. 1677. -
Dtuck und Expedition von 4>. tzchwendimaun in Sotothurn.


	

